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Wo» abonnlrt sich bey I. Zt. Ochs in Bern, und bey "VIO -r î>ns Zibrnnenicnt sjir 78 Zlymmeni oder für ein Bier
allen Postämtern I relmbr ist in Bern 4 Fr. und ausser Bern yosine»

^
5 Franken.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mittwoch/ den 22 Okt. 1800. Zweytes Quartal. Den 10 Vendemiäre IX.

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück. 156, das zweyte Quartal des

neuen S ch w. Republikaners zu Ende geht,
so sind die Abonnenenten ersucht, wann sie die Fort-
sctzung ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abon-
nement für das dritte Quartal mit 4 Fr. in Bern,
und mit Fr. postfreu ausser Bern, zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blätter, von denen noch Exemplare um bcygesezte
Preise zu habe» sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bände, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu - Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, - Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, i Band, 4 Fr>
Neuer schweizerischer Republikaner Quartal i und - jedes

zu 4 Fr.
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,

sollen in einigen Supplementheften nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup-
plemente gefunden hat. Man prännnierirt für das erste Heft
mit z Fr. bey den Herausgebern oder bey I. A. Ochs.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind btsdahin
drey zu den z Bünden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des TagblaltS erschienen : die übn-
«en sollen nachfolgen.

V o l lz i e h u n g s r a t l).
Beschluß vom i6. Okt.

Der Vollzichungsrath der helv. Republik —
In Betrachtung, daß in dem Beschluß vom 19.

Merz 1800 diejenigen Cantons und Distrikte bereits
benennt find, welchen ein Aufschub zur Bezahlung der

Grundzins-Loskaufsinteressen für die Jahre 1798 und

1799 hat zugestanden werden können; daß dazumal
schon auf alle Gründe Rücksicht genommen worden;
daß eine weitere Ausdehnung die grössten Schwierig-
leiten nach sich ziehen würde; daß endlich die Gemein-
ben des Cantons Bern mit den ausgenommenen Ge-
genden gar nicht in die gleiche Classe zu setzen sind;

Nach angehörtem Bericht seines Finauzministers
beschließt:

1. Sämmtliche Gemeinden des Cantons Bern, wes-

che um Aufschub oder Nachlaß ihrer dem Staat
schuldigen Grund - und Bodenzinse bey der Regie-
rung angesucht haben, sind in ihrem Begehren
abgewiesen.

2. Gegenwärtiger Beschluß dienet zur Antwort auf
alle aus dem Canton Bern sowohl als aus allen
andern durch den Beschluß vom 19. Merz igo»
nicht ausgenommenen Cantonen oder Distrikten
deswegen eingegangenen Petitionen — mit Aus-
nahm jedoch derjenigen, welche um Nachlaß oder
Aufschub von dergleichen Grund- und Bodenzinstn
einlangen, die erweislich für Concchionen von
Privilegien und Rechten entrichtet wurden, welche
vermöge der Constitution und Gesetze aufgehoben
sind; oder die wîllkàhrlich auf neu urbar gemachte
Grundstücke gelegt worden, welche sich noch in
der Hand des Urbarmachers befinden; oder die
endlich auf Gütern haften, welche durch Natur-
Wirkungen zu weiterer Anpflanzung untauglich sind,
und worüber die Zinspßichtigen die erforderlichen
Beweisthümer zu leisten im Stande seyn werden.

z. Dem Finanzminisier ist die Bekanntmachung des.
selben, so wie die ungesäumte Einziehung der
Bodenzinfe aufgetragen.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 16. Okt.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Finanzcommigion über
die zu verkaufenden Nat. Güter im C. Bern.
Schloß und Güter von Gollstadt, enthält nebst

Gebäuden ;8 Inch. Land, ist für zoooo Fr. gefchäzt
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und. trägt jährlich 1100 Fr. Zins. Dieses National-

gut kann ohne besondern Schaden veräußert werde« / in
so fern dessen Erlös gut ist, weil seine vielen Gebäude

einen zu kostbaren Unterhalt erfodern, ohne der Nation
nützlich zu seyn.

Nebgut zu Vingel zu Alfcrme, enthält z Gebäude

mit -z Iuch, Reden, ist zu 11,71? Fr. angesezt: die

Reben sind schlecht, und die Beydchaltung dieses Guts
ist von keinem besondern Nutzen, dasselbe mag also

versteigert werden.

Im Distrikt Bnrgdorf:
Das Schloßdomaine zu Burgdorf, mit Ausschluß

des Schlosses selbst, welches unverkäuflich seyn soll.

Es enthält 4 Gebäzide mit 41 Iuch. Land, ist für

zo ooo Fr. gewerthct und erträgt jährlich den schönen

Zins von 127? Fr. Durch die stückweife Versteige-

rung kann dieses Gut auf eine starke Verkauffumme
kommen.

Die obere Mühle zu Burgdorf ist für 16500 Fr.
gefchäzt. Ihre Beybchaltung wäre der Nation von
keinem besondern Nutzen und also kann die Versteige-

rung statt haben.

Die Klostermühle und Oehle zu Fraubrunn Mit
2 i/z Juchart Land: sie ist für 25000 Fr. gefchäzt

und trägt jährlich den starken Zins von 1521 Fr°
Da diese Mühle zum ganzen Schloßdomaine Fraubrunn
gehört, sich in dessen Umfang befindet, einen sehr

guten Zins trägt, und die einstige Veräußerung oder

bestimmtere Benutzung des Schlosses selbst, durch ihren

Verkauf leiden dürfte,- so kann die Commißion nicht

zur Versteigerung dieser Mühle anralhen.

Die Schafnerey Hettiswyl enthält nebst 4 Gebäuden

8 Iuch. Land; ist zu 8000 Fr. angesezt. Ihre Ver-
äusscrung hat keine besondern Nachtheile und also mag
die Versteigerung statt haben.

Landschreibercy Utzcnstorf hat viele Gebäude und 8

Juchart Land, ist für 8000 Fr. gefchäzt und erträgt

Z47 Fr. Zins. Die Versteigerung dieses Guts sollte

einen beträchtlichen Erlös verschaffen und mag also

statt haben.

Im Distrikt Niederem menth a l:
Das Schloßdomaine Brandis, hat nebst mehrern

Gebäuden 78 1/2 Iuch. gutes Land, ist zu 52,100

Fr. angeschlagen und trägt 2900 Fr. Zins. Die
stückweise Versteigerung seiner schönen Wässermatten

kann die Verkaufsumme so erhöhen, daß der iezt starke

Zins, den dieses Gut abträgt, doch noch gering wäre,

und also mag die Versteigerung versucht werden.

S

Schloßdomaine Summiswald, enthält nebst 11 Ge-
bäuden 157 1/2 Iuch. Land. Das ganze Gut ist zu

45000 Fr. angesezt und erträgt jährlich den starken

Zins von 2157 Fr. Die Vcräusscrung eines so be-

lrächtlichen und schönen Naiionalguts in den gegen,
wärtigen Zeiten, ist gewiß sehr bedenklich; allein an,
dcrseits ist die Unterhaltung so vieler Gebäude dem

Staat nachthcilig und das Bedürfniß dringend, da,
her wir die Versteigerung zuzugeben anrathen, mit der

einzigen Bedingung, daß der schöne Speicher, der
sich unter diesen Gebäuden befindet, als ein der Na-
tion wichtiges Vorrathshaus, dem Staat beybehalten
und also vom Verkauf ausgenommen werde.

Schloßdomaine Trachsclwald hat, nebst vielen Ge-
bäuden 78 1/2 Iuch. Land, ist ohne die eigentlichen

Schloßgebäude zu Z0000 Fr. angesezt und erträgt
jährlich li4i Fr. Auch dieses wichtige Domaine fin
det sich mit lezterm im gleichen Fall und mag in Hoff,
nung eines dem wahren innern Werth gleichkommen-
den Erlöses versteigert werden.

Landschreibercy Trachselwald mit 7 z/g, Iuch. Land,
ist zu 5000 Fr. gefchäzt und erträgt 210 Fr. Ihre Ver-
äusserung hat keine besondern Nachtheile, wann der

Erlös dem wahren Werth näher kommt als es die

Schätzung ist.

Im Distrikt Oberemwmenthal:
Das Schloß Signau mit Gütern; hat nebst vielen

Gebäuden -14 Iuch. Land, nebst einer Alp; ist für

54750 Fr. gefchäzt und erträgt 19)7 Fr. Dieses

Domaine kann der Nation wegen seiner hohen Lage
nie von besondern; Nutzen seyn und mag also verkauft

werden, wenn es in seinem wahren Werth geschehen

kann: doch wäre eine Alp für i« Siück Vieh, als

eine der sicherste» und dem Staat nützlichsten Besitzung

gen von der Versteigerung auszunchmen.

Im Distrikt Langenthal:
Das Schloß Aarwangcu, nebst Gütern: hat nebst

vielen Gebäuden 6; Iuch. Land, ist zu 47100 Fr.
gefchäzt und erträgt 1912 Fr. Dieses Domaine liegt
an der Aare und hat eine Brücke über dieselbe, ist

folglich der Nation in dieser Rücksicht wichtig. In
ruhigen Zeiten wäre dieses Gut für eine Manufaktur
oder Arbeitshaus sehr zweckmäßig und von hohem

Werth; daher wir anralhen, dasselbe einstweilen noch

nicht auf die Versteigerung zu bringen.

Im Distr. Laupen: Das Schloß Laupen nebst

Gütern; hat viele Gebäude und 51 z/4 Iuch. Land,
ist zu zoooo Fr. gefchäzt und von 97; Fr. Ertrag,
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Dieses Gut hat für den Staat keine besondere Wich-
ligkeic und mag in der Hvfnung guten Erlöses verstei-

gcrt werden.
Landschreibercy Laupen hat mehrere Nebengebäude

und 7 1/4 Iuch. Land, ist für 8000 Fr. geschäht,

und erträgt izg Fr. Ist der Nation von keinem be-

sondern Nutzen und also zn versteigern.

Schafncrey Allenlüften, mit 6 1/4 Iuch. Land, für

10,000 Fr. geschäzt und trägt 400 Fr. Zins; hatte

bisher Tavernenrccht, welches aber nicht bestimmt ver-

kauft werden kann, sondern unter der Bedingung der

Gesetze steht. Die Vcräussrung des Guts kann ohne

besondern Nachtheil geschehen.

Das Pintenschenkhaus in Könitz mit 2 Iuch. Wie-
sen ist für ?;oo Fr. geschäzt. Nichts wider die Ver-
stcigerung einzuwenden.

Im Distr. Schwarzenbnrg: Das Schloß
Schwarzcnburg nebst 57 Inch. Wiesen und Alprechten

für lo Haupt, ist für 40,000 Fr. geschäzt und erträgt
jährlich 152; Fr. Die Vcrausserung dieses Guts zeigt

seiner Entlegenheit wegen, keine besonders wichtige

Nachtheile, in sofern dessen Erlös seinen wahren Werth
erreicht.

Landschreibercy Schwarzenburg mit Nebengebäuden

und 19 1/4 Iuch. Wiese», ist für 12000 Fr. geschäzt

und erträgt 520 Fr. Da auch dieses Gut der Nation
nicht besonders wichtig ist, so mag dessen Versteigerung

Statt habe».

Im Distrikt Seeland: Dos Schloß Erlach samt

Gütern: es hat mehrere Nebengebäude und 4? Inch.
Land, worunter 24 Iuch. Reben sind: es ist für
2i,z67 Fr. geschäzt und erträgt 98; Fr. Dieses Gut
wird in sichern Zeilen, seiner schönen Lage wegen,

von ausserordenilichem Werth seyn, und kann in Rück-

sicht dieser Lage selbst dem Staat wichtig werden;
wir können also dessen Veräusserung nicht anrathen.

Die Klosteralp von St. Iohansen, an Gestler in
der Grafschaft Vallangin. Sie hat für Haupt
Sommerung ist zu 9000 Fr. angeschlagen und erträgt
Z75 Fr. Da dem Staat Besitzungen im Ausland nicht
besonders vortheilhafl sind, und der Erlös dieser Alp,
wenn die Concurrenz der Ncuenburger dazu aufgewekt

wird, gut seyn kann, so ist dessen Versteigerung an-
zuraihen.

Die Landschreibercy zu Erlach mit einem Garten,
jst für 6000 Fr. gefchäzt und erträgt nur 50 Fr«
dessen Veräusserung. ist also zweckmäßig.

Im Distr. Wangen: Das Schloßgut Vipp,
hat viele Gebäude die aber stark beschädigt sind und
42 Iuch. Land; ist für i z 000 Fr. geschäzt und erträgt
560 .Fr. Da die Wiederherstellung der Gebäude den
Sraat zu Ausgaben veranlassen würde, die den Werth
des Guts beträchtlich übersteigen könnten, so mag die
Versteigerung zugegeben werden.

Die Landschreibercy Wangen, ein gutes Gcbäud
mit Nebengebäuden und 5 Inch. Wiest», ist für 8°oo
Franken gefchäzt und ertragt 282 Fr. Diefen Erlös
sollte die Schätzung merklich übersteigen.

Im Distrikt' Zollt kosen: Schloßgebäude und
Güter zu Arbcrg; hat viele Gebäude und 70 Iucd.
Wiesen, ist für 44,62; Fr. geschäzt und trägt »>00
Fr. Zins. Die theilweife Versteigerung dürste einen

guten Erlös abwerssen.

Die Klosteralp von Frieniöberg an Gestler im Neuen-
burgischen, hat für ;o Kühe Sömmerung, ist für
I2,;Z2 Fr. gefchäzt und erträgt jährlich ;°2Fr. Jst
mit der Alp St. Iohansen im gleichen Fall und also

zu versteigern.

Auf diese Anzeigen hin, tragt die staatswirtfchaft.
Commißion auf folgendes Decrct an:

Der gesetzgebende Rath — auf den Antrag des

Voilz. Raths vom und »ach angehörtem Bericht
seiner staatswirthfchaftlichen Commißion;

In Erwägung, daß dem Decret vom -o, Apr. 1300'
zufolg, für die Zahlung der den Beamten der Republik -

zukommenden rückständigen Besoldungen in jedem Can-
ton so viel möglich eine verhältnißmäßige Anzahl Na-'
livnalgüter veräussert werden sollen —

beschließt:
Im Canton Bern könne» folgende Nationalgütet?-'

den Decreten vom io. April, iz. May und 17.Okt.-
1800 zufolge, versteigert werden:

Im Distrikt Büren : Das Schloßdomame Büren,
mit Ausnahme des Schlosses. — Das Schloß und'
Güter zu Goldstadt. — Das Rebgut zu Vingel, zu>

Alferme.

Im Distrikt Burgdorf: Das Schloßdomame zu '

Vurgborf mit Ausnahme des Schlosses. — Die obere'
Mühle zu Burgdorf. — Die Schafncrey Hettiswyb -—^
Die Landschreiberey Uzcnstorf.

Im Distrikt Ni e d e r - E mme n th al: Das'
Schloßdomame Brandis.— Das Schloßdomame Sum-
miswald, mit Ausnahme des Speichers. — Das'
Schloßdomame Trachsilwald. — Die Landschreibercy

Trachseiwald.
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Im Distrikt O b er - E m m e n t h al : Das Schloß-

Domaine Signau, mit Ausnahme der Alp.

Im Di'ìrikl La u pen: Das Schloßdomaine Lau-

zpe». — Die Lanbschreiberey Laupen. — Die Schaf-
merey Allcrlusten. — Das Pintcnschcnkhaus zu Köniz.

Im Distrikt Schw arze n bürg: Das Schloß-

chomainc Schrvarzcuburg. — Die Landschrcidercy

^Schwarzcnburg.

Im Distrikt Seeland: Die Klosteralp von St.
Iohansen im Neuenburgischen. — Dle Landschreive-

.rey zu Erlach.

Im Distrikt W an gen: Das Schloßgut Bipp.—
Die Landschrciderey Wangen.

Im Distrikt Z oIllk o fen: Schloßgcbäude und

Eüler zu Arbcrg. — Die Klosteralp von Fr.emsderg

im Neuenburgischen.

Gutachten über die im C a n t on ^Ba d e n

vom Vollz. Rath zum Verkauf vor.
geschlagnen Guter:

Im D-stnkt Baden: Die Galgengüter zu Eh-

rcndingen für 2627 Fr. gefchäzt: der Iahrscrirag >st
j

nur i" Fr. Dieses Gut besteht aus 5 Iuch. Wiese»

und 4 z/q. Inch. Acker, die unter Privalgutcr vermischt

sind und eine starke Loosung versprechen; folglich lst die

Versteigerung anzurathen.

Die Schloßgüter Baden für 4960 Fr. gefchazt;

das Schloß wird beybehalten weil es die einzigen gu.

ten Gefangenschaften enthält und für die verschiedenen

Canzlcyen brauchbar seyn soll : die Scheune mit ; Iuch.

Wiesen, 1 Iuch. guter Neben und 11/2 Iuch. Weid,

sollten in jener Gegend gut verkauft werden können,

und sind dagegen der Nation unwichtig, folglich mag

die Versteigerung statt habe».

Die Canzlcy Baden für 72°° Fr. gefchazt, ist ein

neues Gebäude, das aber der Nation, da sie nur we-

nigen ihrer Beamten freye Wohnung giebt, entbehrlich

ist und also wohl veräussert werden mag, ungeachtet es

für die Canzleyen weit gelegener wäre, als das Schloß,

welches die Vollziehung beybehalten will.

Die s. g Berner-Scheune m Baden für 2000 Fr.
gefchäst; mag ohne Bedenken veräussert werden.

- Im Distr. B r e m g a rten: Das Galgengut zu

Ober - Beriten für 1 504 Fr. gefchazt, hält 1 1/2 Iuch.
Wiesen und 6 Inch. Acker, die gegenwärtig der Na.

tion nichts abtragen, und dessen Verkauf also Vortheil-

haft ist.

Im Distrikt Sarnenstvrf: das Schloß Heidek

nebst Gütern, die 8? Iuch. Land enthalten : es ist zu

29500 Fr. gefchäzt, trägt aber gegenwärtig nur 216 Fr.
jährlich ab. Dieses schöne Gut hat zugleich à der
reizendsten Lagen und wird in dieser Rücksicht, in Zei.
ten der Ruhe und des Wohlstandes, von grossem Werth
seyn. Gegenwärtig ist dessen Abtrag gering, und dieß
mag die Vollziehung zum Vorschlag der Veräusscrung
desselben bewogen haben. Vielleicht finden sich auch
gegenwärtig schon Käufer, die dieses Gut in seinem
wahren Werth bezahlen, und in dieser Hinsicht mag
dessen Versteigerung vorgenommen werden, die aber die
Schätzungssumme merklich übersteigen sollte, wenn das
Gut nicht Zum grossen Nachtheil der Nation veräussert
werden joll. ^

Das Gelfinger Lehen hat Iuch. Land und eine
Ziegelhütte die unbrauchbar seyn soll; ist zu 7067 Fr.
gefchäzt und trägt 180 Fr. jährlich ab. Da der Er.
trag gering ist und die stückweise Versteigerung einen
guten Erlös hoffen läßt, so mag diese statt haben.

Das Sulzerlehen hat z; Iuchart. Land und eine
Scheuer, ist zu 4547 Fr. gefchäzt und trägt ,6, Fr.

î jährlich ab. Da sich kein besonderer Grund für die
Nlchlvcrausserung dieses Guts zeigt, so mag dessen

Versteigerung, in Hofnung eines guten Erlöses statt
haben.

Obcrbühl zu Gelfingen, hat ebenfals zeIucharten
Land nebst Haus und Scheuer, ist zu 7240 Fr. gc-
schäzt und von 2?o Fr. Ertrag: ist in ähnlichem Fall
mit den vorherigen Gütern.

(Die Forts, folgt.>

Anzeige.
Der B> Pfarrer S chw eiz e r von Embrach hat

uns Bemerkungen über die in N. i;8 enthaltene Rc>

censton feiner » Bemerkungen über einen Aufsatz gegen
die Sittengerichtc " eingesandt, deren wesentlicher In-
halt dahin geht: daß 1) der B- Schweizer in feinem

hclv. Volksblatt, den in N.109 des Republikaners stehen-

den Aufsatz eines Ungenannten, widerlegen w ill, und
daß er 2) nicht wie die Recension sich ausdruckt, ge-

sagt hat „Der B. Pfeninnger habe durch feine Be--

merkungen sich bie Verachtung aller Gutdenkenden zu«

gezogen, und sich vor dem Publikum gebrandmarkt ^
fondern: „ daß jenes durch seine Beschuldigungen gegen

die Geistlichen geschehe» sey, und daß er dadurch, daß

er die Sittengerichtc eine Ruthe für das Volk nennt^
vor dem Publikum sich gebrandmarkt habe. "
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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufieri.

Mittwoch, den 22 Okt. 1800. Zweytes Quartal. Den 10 Vendenuäre IX.

Voll ziehungs - Rath.
Beschluß vom 14. Okt.

Der Vollz. Rath —> Auf den von der Verwal-
tungskammer des Cantons Argau :c. zufolge dem zten

Artikel des Beschlusses des Vollz. Ausschusses v. zoten

Brachm. gemachten Vorschlag über die Zahldcstimmung

ihrer Canzley - Angestellten ;

Nach Anhörung des Ministers der innern Angele,

genheiten— beschließt:
l. Die Canzley der Verwaltungskammer vom Ct.

Argau soll bestehen: aus einem Oberfchreiber, vier

Schreibern vom zweyten Rang, 2 Copisten, einem

Weibel.
B a den:

Einem Oberfchreiber, 2 Schreibern vom zweyten

Rang, ; Copisten, einem Weibel.

Bafel:
Einem Oberfchreiber, 2 Schreibern vom zweyten

Rang, 2 Copisten, 2 Weibcln»

Bern:
Einem Oberfchreiber, 8 Schreibern. vom zweyten

Rang, 6 Copisten, 2 Weibeln.
F reyb u rg:

Einem Oberfchreiber, 5 Schreibern vom zweyten

Rang, z Copisten, 2 Weibeln.
L e in a n:

Einem Oberfchreiber, 8 Schreibern vom zweyten

Rang, 4 Copisten, 2 Weibeln.
L i n l h :

Einem Oberfchreiber, ; Schreibern vom zweyte»

Rang, z Copisten, einem Weibel.

L u z er » :

Einem Oberfchreiber, 5 Schreibern vom zweyten

Rang, z Copisten, 2 Weibeln.

Oberland:!
Einem Oberfchreiber, einem Secretär vom zweyten

Rang, 2 Copisten, einem Weibel.

S c h a f f h a u s e n:
Einem Oberfchreiber, 2 Schreibern vom zweyten

Rang, 2 Copisten, 2 Weibeln.

Sänti s:
Einem Oberfchreiber, 5 Schreibern vom zweyten

Rang, 2 Copisten, 2 Weibeln.
S 0 l 0 t h u rn:

Einem Oberfchreiber, ; Schreibern vom zweyten
Rang, 2 Copisten, 2 Weibeln.

T h u r g au:
Einem Oberfchreiber, 2 Schreibern vom zweyten

Rang, 2 Copisten, einem Weibel.
W aIdstät t en:

Einem Oberfchreiber, 4 Schreibern vom zweyten
Rang, 2 Copiste», einem Weibel.

Wallis:
Einem Oberfchreiber, Schreibern vom zweyten

Rang, ; Copisten, einem Weibel.

Zürich:
Einem Oberfchreiber, 5 Schreibern vom zweyten

Rang, 6 Copisten, 2 Weibeln.
2. Die Vcrwaltungskammcr wird die Gehalte ihrer

Angestellten so bestimmen, daß das im Beschluß vom

;o. Brachm. für jede Classe festgefezte Maximum nicht

überschritten werde.

z. Der Minister der innern Angelegenheiten ist be-

auftragt, über die Vollziehung dieses Beschlusses zu

wachen.
Der Präsident des Vollziehungsraths,

D 0 l d e r.

Im Namen des Vollz. Raths, der Int. Gen. Sec?t

B r i a t t e.
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Gesetzgebender Rath, i6. Okt.

Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Finanzcommißion über

die zu verkaufenden Nat. Güter im C.Baden.

Oderkiotispcrg hat 1,4 Iuchartcn Land nebst Haus
und Scheuer, ist zu 27754 Fr. gcschäzt und von

474 Fr. Ertrag. Ganz wie oben.

Unlerklotisperg hat 12; Inch. Landes nebst Haus
und Scheuer, ist für 25586 Fr. gcschäzt und erträgt
jährlich 560 Fr. Auch dieser beträchtliche Hof ist

mit den obigen im gleichen Fall.
Diese 6 Höfe befinden sich in einer ziemlich kleinen

Revier beyeinander, und wohl könnte daher die Ver-
änsserung der einen dem Verkauf der andern nachthei-

iig seyn; um aber hierüber mit der gehörigen Vorsicht
zu Werke gehen zu können, ist es zweckmäßig, alle

auf die Versteigerung zu bringen, um dann den all-

fällig für die Nation nachtheiligen Veräusserungen die

Gutheissung versagen zu können.

Noch finden sich auf der Verkaufs - Tabelle dieses

Cantons zwey in der gleichen Gegend liegende Höfe,
deren Veräußerung höchst nachthcilig für die Nation
seyn müßte, weil sie einen sehr hohen Zins ertragen
und hauptsächlich aus Wiesen bestehen, deren Werth
am meisten zunimt. Diese Höfe find:

M ü Zwangen, hat 1 ; 5 Jucharten Land, ist zu

55800 Fr. gcschäzt und trägt 1572 Fr. jährlichen Zins.
H ä mik 0 n hat 88 Jucharten Land, ist zu :8?47Fr.

gcschäzt und trägt jährlich 88; Fr. Zins.
Wir können also nicht zur Versteigerung dieser Höfe

anralhcn.
Auf diese Anzeige hin, glaubt die Commißion sol-

gèndes Dccrct vorschlagen zu müssen:

Der g s tzgebcnde Rath — Auf den Antrag des Vollz.
Raths vom und nach angehörtem Bericht feiner

staatswiithschaftlichen Commißion —
In Erwägung, daß dem Dccret vom 10. Apr. 1800

zusolg, für die Zahlung der den Beamten, der Ne-

publck zukommenden rückständigen Befo dangen, in jedem

Canton so viel möglich eine verhältnißmäßige Anzahl
Nationelgüter veräußert werden soll,

beschließt:
Im Canton B a d e n können folgende Nationalgü-

ter, den Decrckn vom 10. Apr., May und 7!?»
Okt. 1800 zufolge, versteigert werde»::

Im Distrikt Baden: Die Galgengüter zu Ehren-
dmgen. .— Die Cchloßgütcr zu Baden, mit Aus-

»ahme des Schlosses. — Die Canzley Baden. —
Die Berner - Scheune.

In; Distrikt B r e mg a r ten: Das Galgengut zu
Oberdcriken.

Im Distrikt S a r m e n stvrf: Das Schloß Heidegg
nebst Gütern. — Das Gelfiugcr - Lcheu. — Das
Sulzer - Lehen. — Oberbühl z» Gclfiugen. — Un-
terdühl allda. — Oberklotispcrg. — Uuterklolispera.

Die Finanzkommißisn legt folgenden Bericht vor,
dessen Antrag angenommen wird:

B. G. Der Antrag eines Mitglieds, die Vollzie-
hung zu berechtigen, in denjenigen Cautoncu, wo die
Veräußerung von Nationalster» dem Staat zu nach-
theilig wäre, den öffentlichen Beamten durch allsällig
noch vorhandene Zinsschriften ihre rückständigen Bcfol-
düngen zu entrichten, ward der staatswirthschafilichen
Commißion zur nähern Prüfung überwiesen. Diese
fand bey ihrer Untersuchung dieses Gegenstandes die
gleichen Schwierigkeiten in Ertheilung dieser Vollmacht
an die Vollziehung, die schon i» der Gesetzgebung selbst
geäussert wurden, daß nemlich dadurch ungleiche Be-
günstigungen veranlaßt werben könnten, die man so

viel möglich vermeiden muß, um nicht noch mehr
Mißimilh bey vielen Beamten zu bewirken.

Allein anderseits hat jener Autrag doch viel Gutes
in sich, welches besonders noch dadurch erhöht wird,
weil wahrscheinlich eine nicht unbeträchtliche Anzahl
Nationalgüter, die zu Entrichtung jener Schuld be-

stimmt sind, in diesem gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
werden veräußert werden könne», in so fern man nicht
durch halbe Wgschenkung dem Staat noch neue
Wunden schlagen will, die dessen Genesung wieder
um viele Jahre hinaus verschieben würden. Um also
die Lücke auszufüllen, die die Nichtveräusserung vieler
der Versteigerung preiszugebender Nationalgüter lassen

wird, könnten die noch vorhandenen Zinsschriften sehr

zweckmäßig angewandt werden. Um aber hierin nicht
> der Willkühr und dem Ungefehr zu viel Spielraum zu

lasse», sollten einige allgemeine Bestimmungen fcstgeszt

werden, durch welche die bis jezt am meisten vernach-

^

läßigten Beamten, die sich vorzüglich in den untern
Cantonsautoriräien vorfinden werden, vor allen andern
aus begünstigt und befriedigt werden könnten.

^

i Zu diesem Ende hin ist es aber vor allem aus noth-

wendig, daß die Gesetzgebung Kenntniß von der Sum-
me und der Beschaffenheit derjenigen Zinssebriften habe,

ì welche zu dem berührten Endzweck ohne Nachiheit. des

; Staats dienen könnten.
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Um Euch B- Gesetzgeber, nun diese unentbehrliche

Kenntniß zu verschossen, schlägt Euch die staatswirth-
fchastiiche Comnußion vor, folgende Botschaft an die

Vollziehung abgehen zu lassen:

Botschaft.
B. Vollz. Räche. Da es nicht nnwahrschchilich

ist, daß unter der Zahl von Nationalgütern, die Sie
zur Entrichtung der rückständigen Besoldungen der öf-

stattlichen Beamten zu veräußern vorgeschlagen haben,

sich mehrere vorfinden werden, die nicht einmal, ohne

zu grossen Nachcheil der Nation, der Versteigerung

preisgegeben werden dürfen; und da der letzigcn Zeit-
umstände wegen, eben so wahrscheinlich auch selbst

von denjenigen Nationalgütern, deren Verstetgernng

statt haben wird, eine nicht unbeträchtliche Anzahl
den wahren innern Werth in den Vcrsteigerungssum-

men nicht erreichen wird; so ist es wichtig, daß in

Zeiten an die Ausfüllung einer Lücke gedacht werde,
die bey der Entrichtung der rückständigen Gehalte an

die Beamten der Republik entstehen konnte. Zu die-

sein Ende ladet Sie V. Vollz. Räthe, der gefttzge-

brnde Rath ein, demselben sobald möglich anzuzeigen,

ob nicht in den alifällig noch vorhandenen Schnlbschrif-
ten der Nation ein zweckmäßiges Hülfsmittel für die-

scs Bedürfniß zu finden wäre? In so fern solche Zins-
schriften ohne besondern Nachtheil des Siaats zu die-

scm Endzweck verwandt werden können, so wünscht
der gesetzgebende Rath sowohl die Summe als auch die

Beschaffenheil dieser Effekten, die hierzu verwendbar
sind, zu kennen, um dann hierauf diejenigen Bestim-

uningen machen zu können, welche erforderlich seyn

möchten, um die Beamten in demjenigen Verhältniß
zu befriedigen, wie es ihre Dienste und die Hiisiostg-
keir, in der sie der Staat bisher lassen mußte, noch-

wendig erheischt.

Die Discußion über das Gutachten, die Conipetenz
der niedern Gerichte und die Formen der Appellation
betreffend, wird fortgesezc.

Die Petitioncncominißion berichtet über nachfolgende

Gegenstände

1. Die Gemeinde Rothenburg C. Luzern beschwert
sich übeb dew Bericht der Vollziehung, bie-Verbindung
verschiedener angrenzender Höfe mit ihr, betreffend.

Wirb an die Vollziehung gewiesen.

2. Die Munizipalität Kydurg und Mithaste unter-
b

' -, - '

K - -V < ' '

stützen nochmals unterm ic>. Okt. ihr Begehren zu'
Vcrlheiluug ihres in Gerechtigkeiten getheilten und als
Privateigenthuin besessene» Gemcindguts uns bitten um
Beschleunigung eines Entscheids. Wird an die Fi-
nanzcomimßion gewiesen.

z. Tue Beurt Schwarzenmatt Distr. Oberstmmen-
thai Cant. Oberland, stellt unterm r. Okt. vor, ui
ihrer AUmcnl befinde stch eine Steinkohlcninine, deren

Exploitation ihr sehr nachtheilig sey; unterdessen wenn
man nöthig glaube, dieselbe zu betreiben, so verlangen >

sie solches auf die gesttzlichen Bedinge selbst zu thun.
Wirb a» die Vollziehung zu Handen der Bergwerks-
Verwaltung gewiesen.

4. Die Gemeinde Waltcnschwyl C. Baden, bittet
um Aufschub in Entscheidung über die Petition der
Gemeinde Boßwyl betreffend die Erläuterung des Dr-
keels v, io. Jenner 99. — Da hierüber allbcr.sts
verfügt ist, wirb die Petition ab acla gelegt.

5. Die Gemeinde Obermetmenstetten C. Zürich,
verlangt ein Gesetz gegen die Vertheilung der G-'memd-
Waldungen. Wird an die Fmanzcommißion gewiesen.

Auf den Vorschlag der Saalmspcltvren wird ein

Dekretsvvrschlag angenommen, kraft dessen die sammt-
lichen Angestellten bey der Canzley des gesetzgebenden

Raths künstig durch die Saalinspektoren ihre Gehalte
beziehen solle».

Die Finanzcommißion legt folgendes Gutachten vor,
dessen Antrag angenommen wird:

V. Gesetzgeber! Schon unterm 20, Nov. 1798
meldete eine Botschaft des damaligen Direktoriums '

den gesetzgebenden Rachen: Daß die Statthalter des

Abt und Gotteshauses St. Gallen zu Wyl u-.d Neu
St. Johann, vom Febr. biS May des gedachten Iah-
res beträchtliche Stücke der dortigen Dvmaiuengmcr,
ganz unförmlich, theils um weil zu niedrigen Preis '

verkaust, theils unter den nichtswürdigsten Vorwänden '

vollends weggeschenkt hätten, und trug darauf au ch

Daß, dem zufolge, alle jene Vcränssrungen als »ich-

lig, das Veräußerte aver als Eigenthum der helvetischen
'

Nation und Aktivvermögen des ehemaligen Gotteshauses
'

erklärt werden sollte.

Unterm 20. Dez. wurde gedachtes Direktorium von
der Gesetzgebung eingeladen, über die eigentlichen Um- '

stände dieser Verkäufe und Schenkungen nähere Eàm->-
digungen einzuziehen.

(Die Forts, folgt.)
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